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1030 Wien 
VERSICHERUNGSUNTERNEHMUNGEN 0 Schwarzenbergplatz 7 

ÖSTERREICHS Telefon 75 76 51 Dw. 

Akt-Nr. 570, 2042 

Präsidium des Nationalrates Ausg.-Nr. 5263/86 

Parlament 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1010 Wien 

-Vers. Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen 

Betrifft: Entwurf des Bundesministeriums für Justiz 
für ein Bundesgesetz über die Haftung für 
ein fehlerhaftes Produkt (Produkthaftungs­
gesetz) . 

Sehr geehrte Herren 

Es wird höflichst gebeten. im Antwortschreiben obige Akt­
sowie Ausg.-Nr. anzuführen. 

Eing.-Nr. 

Unser Zeichen Nd/kn 

Wien, am 3. September 1986 

-~e~~~~rZ~~~~~! 
Datum: 1 9. SEP. 1986 

I Verteilt.~1=r;.=·1=, ~=&~g:::;::==:J 
~~Vt 

Zu dem an den Verband der Versicherungsunternehmungen Österreichs 

ausgesandten Entwurf eines Bundesgesetzes über die Haftung eines 

fehlerhaften Produktes übersenden wir Ihnen 25 Ausfertigungen der 

Stellungnahme. 

Anlagen 

In vorzüglicher Hochachtung 

VERBAND DER 
VERSICHERUNGSUNTERNEHMUNGEN ÖSTERR~CHS 

Sektion für ' 
unfall::{-nd Haf p.f1icht-Versiclierung 

i . /J 

tI/IJ!YA / 7~ f 
(Dr. Nowak) ~~g) 

./ 

Telegramm-Adresse: Assekuranzkanzlei, Schwarzenbergplatz 7 
Telex: 133289 Oevv a 

Postsparkassen-Konto Nr. 7153.314 
Creditanstalt-Bankverein, Konto Nr. 29-16377 
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Betrifft: Entwurf des Bundesministeriums fOr Justiz fOr ein 
Bundesgesetz Ober die Haftung fOr ein fehlerhaftes 
Produkt (Produkthaftungsgesetz) 

. Der vorliegende Entwurf elnesProdukthaftungsgesetzes sieht vor, 
daß die Bestimmungen der Richtlinie des Rates der Europäischen 
Gemeinschaften zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor­
schriften der Mitgliedstaaten Ober die Haftung fOr fehlerhafte 
Produkte vom 25.7.1985 (EG-Richtlinie) im wesentlichen unver­
ändert in das österreichische Recht übernommen werden. DarOber 
hinaus ist in dem Entwurf unter anderem vorgesehen: 

EinfOhrung einer Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweis­
last für Schäden an Sachen, die von der verschuldensunab­
hängigen Haftung im Sinne der EG-Richtlinie ausgenommen 
sind, weil der Schaden unter dem Selbstbehalt von S 5.000,-­
liegt oder w~il es sich um einen Schaden an Sachen handelt, 
4'e nicht privat gebraucht oder verbraucht werden (§ 1322d 
lBGB) 

Regelung des ROckgriffes bei mehreren Haftenden (§ 1322f 
ABGB) 

Er s atz der ab sol u te n d re i ß i g jäh r i gen Ver jäh run g s f r ist f 0 r 
SchadenersatzansprOche, bei welchen dem Beschädigten der 
SChaden oder die Person des Beschädigers nicht bekannt ge­
worden ist, durch eine zehnjährige Frist (§ 1489 ABGB) 

Aus der Sicht der Versi~herungswirtschaft bestehen gegen den 
vorliegenden Entwurf ke~ne grundsätzlichen Einwände. Es wird 
lediglich auf folgende Punkte aufmerksam gemacht, die bei Durch­
sicht und PrOfung des Entwurfes aufgefallen sind: 

In § 1322a Abs. 2, dritte Zeile ABGB sollte es unseres 
Erachtens statt "fOr den pri vaten Gebrauch bestimmt", der 
EG-Richtlinie und auch dem restlichen Teil dieses Satzes des 
E nt w u r fes e nt s p r ec h end, be s se r he i ß e n 11 f 0 r den pr iv at e n 
Gebrauch oder Verbrauch bestimmt". 

In §1322d ABGB ist, wie bereits erwähnt wurde, eine Ver­
schuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast fOr Sachschäden 
unter S 5.000,-- und für Schäden an Sachen, die nicht privat 
gebraucht oder verbraucht werden, vorgesehen. Diese Haftung 
soll nach dem Entwurf den treffen, der ein fehlerhaftes 
Pro d u k t 11 i m R ahme n sei ne r g ewe rb sm ä ß i gen T ä t i g k e i tin den 
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Verkehr gebracht hat ll
• Es ist unklar und auch den Er­

läuterungen nicht zu entnehmen, ob der Kreis der auf Grund 
dieser Bestimmung Haftenden mit dem Kreis der nach § 1322a 
Haftenden ident sein soll oder ob mit der Wendung II wer ... 
in den Verkehr gebracht hat ll ein von § 1322a abweichender 
Personenkreis gemeint ist. 

Die für Hersteller, Importeure und Händler in dem vorliegenden 
Entwurf vorgesehene Haftung wird mit den fUr Betriebshaft­
pfllchtversicherungen Ubllchen Versicherungssummen abgedeckt 
werden können. Allerdings muß darauf hingewiesen werden, daß die 
gegenüber dem derzeit bestehenden Rechtszustand wesentlich er­
weiterte Haftung eine beträchtliche Erhöhung des Risikos dar­
s teIlt, die te i I we i see rh e bl ich e Prä m i e n e rh ö h u n gen not we n d i 9 
machen wird. 
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